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Stand: 31.12.2015
Deckungskreis 6 Ehrungen / Repräsentation 3.300,00 3.393,77 93,77 0,00 93,77 diverse Ehrungen und Verabschiedung der 

Grundschulrektorin

Deckungskreis 7 Brandschutz 27.500,00 27.654,87 154,87 0,00 154,87 geringe Überschreitung des Deckungskreise durch 
Mehrbedarf bei Dienst- und Schutzkleidung

00000.592010 Zuwendung anlässlich der Geburt von 
Kindern

1.500,00 1.750,00 250,00 0,00 250,00 gestiegen Anzahl von Geburten in 2015                  
(2014 = 27 Kinder; 2015 = 35 Kinder)

02000.590000 Personalbetreuung 800,00 1.314,20 514,20 0,00 514,20 Rechnung für die Bewirtung aus Dezember 2014 
(529,50 €) wurde  aus 2015 beglichen  

13000.562000 Aus- und Fortbildung Feuerwehr 2.000,00 2.405,67 405,67 0,00 405,67 diverse Untersuchungen von Atemschutz-
geräteträgern und Ausbildung im Brand-
übungscontainer

13000.717020 Jubiläumszuschuss Feuerwehr 3.000,00 3.621,49 621,49 0,00 621,49 Bewirtung Jubiläumsempfang, Banner, 
Jubiläumsabzeichen, Foto´s

28100.713000 Schulverbandsumlage 110.000,00 114.320,26 4.320,26 3.685,81 634,45 engültige Festsetzung der Grundlagen für die 
Schulverbandsumlage

36000.510000 Verschönerung Ortsbild 2.000,00 2.691,81 691,81 0,00 691,81 Beschaffung Babywaldschilder und Entsorgung 
von illegal abgelagertem Müll

46020.650000 Geschäftsausgaben Jugendhaus 500,00 589,90 89,90 0,00 89,90 Rundfunkgebühren und Internetanschluss für 
Jugendhaus

47000.718000 Zuschüsse f. laufende Zwecke zur 
Flüchtlingsbetreuung

0,00 294,79 294,79 200,22 94,57 Auslagen von ehrenamtlichen Helfern für die 
Flüchtlingsbetreuung

77100.550000 Fahrzeughaltung Bauhof 24.000,00 25.564,20 1.564,20 0,00 1.564,20 diverse Reparaturen und Kraftstofflieferungen für 
Bauhoffahrzeuge

90000.845000 Verzinsung von Steuererstattungen 1.000,00 2.676,00 1.676,00 0,00 1.676,00 Zinsen für Erstattungen aus Gewerbesteuer-
veranlagungen für Vorjahre

6.790,93

Information des Bürgermeisters

für das 2. Halbjahr 2015 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Heist


